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Sehr geehrte Damen und 
Herren, 
 
für Verzinsungszeiträume ab 
1.1.2019 wurde der Zinssatz 
für Steuernachzahlungen 
und -erstattungen rückwir-
kend auf 0,15 % pro Monat 
(1,8 % pro Jahr) gesenkt. 
Damit hat der Gesetzgeber 
auf einen Beschluss des Bun-
desverfassungsgerichts rea-
giert, wonach der bisherige 
Zinssatz (0,5 % pro Monat) 
nicht mit dem Grundgesetz 
vereinbar war. 
Darüber hinaus ist in diesem 
Monat auf folgende Aspekte 
hinzuweisen:  
§ Die Steuerermäßigung für 

ambulante Pflege- und 
Bet reuungs lei s tungen 
kann auch von Steuer-
pflichtigen beansprucht 
werden, denen Aufwen-
dungen für die Pflege und 
Betreuung eines Dritten 
erwachsen. Dies gilt 

auch, wenn die Leistun-
gen im Haushalt der ge-
pflegten Person erfolgen. 
Zudem fordert der Bun-
desfinanzhof weder den 
Erhalt einer Rechnung 
noch die Einbindung ei-
nes Kreditinstituts in den 
Zahlungsvorgang. 

§ Werden im Privatvermö-
gen gehaltene GmbH-
Anteile verkauft, führt dies 
zu Einkünften aus Gewer-
bebetrieb. Wird bei der 
Auflösung der Gesell-
schaft ein Verlust reali-
siert, stellt sich regelmä-
ßig die Frage, zu wel-
chem Zeitpunkt dieser 

steuerlich geltend ge-
macht werden kann. Hier-
mit hat sich jüngst das 
Finanzgericht Düsseldorf 
befasst. 

Diese und weitere interes-
sante Informationen finden 
Sie in der Ausgabe für Sep-
tember 2022.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Fritz Schardt 
Vereidigter Buchprüfer  
Steuerberater 
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Beiträge Sozialversicherung  

 
  

Fälligkeit 10.10.2022 für UStVA, LStAnm 

Scheckzahlungen Der Scheck muss dem FA spätestens 3 Werktage vor dem Fälligkeitstag vorliegen 

Überweisung 13.10.2022 für UStVA, LStAnm 

Beiträge 10/2022 spätestens 27.10.2022 

Termine Oktober 2022 
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Thema des Monats 

Ampel-Koalition schnürt ein drittes Entlastungspaket  

ten verminderte Arbeitnehmer-
Beiträge zur Sozialversicherung – wur-
de bereits mit Wirkung ab dem 
1.10.2022 von monatlich 1.300 EUR 
auf 1.600 EUR angehoben. Diese 
Höchstgrenze soll ab dem 1.1.2023 
auf 2.000 EUR steigen. 
Dadurch sollen Arbeitnehmer in die-
sem Lohnbereich um ca. 1,3 Mrd. 
EUR jährlich entlastet werden, da sie 
weniger Sozialversicherungsbeiträge 
zahlen. 
 
Umsatzsteuer 
Die Absenkung der Umsatzsteuer für 
Speisen in der Gastronomie von 19 % 
auf 7 % soll verlängert werden, um 
diese Branche zu entlasten und die 
Inflation nicht weiter zu befeuern. 
Vom 1.10.2022 bis zum 31.3.2024 
soll auch für den Gasverbrauch der 
ermäßigte Steuersatz von 7 % gelten. 
 
Weitere Maßnahmen im Überblick 
 
Ab dem 1.1.2023 soll das Kindergeld 
um monatlich 18 EUR für das erste 
und zweite Kind erhöht werden; für 

das dritte Kind sind 12 EUR geplant. 
Um eine Steuererhöhung wegen der 
Inflation zu verhindern (kalte Progres-
sion), sollen die Tarifeckwerte ange-
passt werden. 
Der Bund ist bereit, bei zusätzlichen 
Zahlungen der Arbeitgeber an ihre 
Arbeitnehmer einen Betrag von bis zu 
3.000 EUR von der Steuer und den 
Sozialversicherungsabgaben zu befrei-
en. 
 
Kurzarbeitergeld: Die Sonderregelun-
gen sollen über den 30.9.2022 hinaus 
verlängert werden. 
Für energieintensive Unternehmen, 
die gestiegene Energiekosten nicht 
weitergeben können, soll ein Pro-
gramm aufgelegt werden. Unterstüt-
zung sollen Unternehmen bei Investi-
tionen in Effizienz- und Substitutions-
maßnahmen erhalten. Bestehende 
Programme (z. B. das KfW-
Sonderprogramm UBR 2022) sollen 
bis zum 31.12.2022 verlängert wer-
den. 

Wegen steigender Energie- und Nah-
rungsmittelpreise hat die Ampel-
Koalition im September 2022 ein drit-
tes Entlastungspaket geschnürt. Insbe-
sondere steuerliche und sozialversi-
cherungsrechtliche Aspekte werden 
vorgestellt. 
 
Zahlungen für Rentner und Studenten 
Rentner sollen zum 1.12.2022 eine 
einmalige Energiepreispauschale in 
Höhe von 300 EUR erhalten. Die Pau-
schale ist einkommensteuerpflichtig – 
je niedriger die Rente und die weite-
ren Einkünfte sind, desto höher ist die 
absolute Entlastung. Die Auszahlung 
erfolgt über die Deutsche Rentenversi-
cherung.  
Eine entsprechende Einmalzahlung 
soll es für die Versorgungsempfänger 
des Bundes geben. 
Beachten Sie 
Studenten und Fachschüler sollen 
einmalig 200 EUR erhalten. 
 
Midijobs 
Die Höchstgrenze für eine Beschäfti-
gung im Übergangsbereich – hier gel-

¢ Wagner und Partner mbB 
Steuerberater 

Wirtschaft 
Verbraucherpreisindex (Änderung zum Vorjahreswert) 

 
 

 Verzugszins bei Rechtsgeschäften (§ 288 Abs. 1 und 2 BGB) 

* Überleitungsvorschrift: Der seit dem 29.7.2014 für Handelsgeschäfte geltende Zinssatz von 9 Prozentpunkten über dem 
   Basiszinssatz ist gem. EGBGB Art. 229 § 34 Satz 1 nur auf Schuldverhältnisse anzuwenden, die nach 28.7.2014 entstan- 
   den sind.  

 

Monat: 07/21 12/21 03/22 06/22 07/22 

BRD gesamt: + 2,8  % + 5,3 % + 7,3 % + 7,6 % + 7,5 % 

Zeitraum Basiszins VerzugszinsVerbraucher VerzugszinsUnternehmer 

1.7. - 28.7.14 - 0,73 % 4,27 % 7,27 % 

29.7. - 31.12.14 - 0,73 % 4,27 % 8,27 %* 

1.1. - 30.6.15 - 0,83 % 4,17 % 8,17 %* 

1.7. - 31.12.15 - 0,83 % 4,17 % 8,17 %* 

1.1. - 30.6.16 - 0,83 % 4,17 % 8,17 %* 

1.7. - 31.12.16 - 0,88 % 4,12 % 8,12 %* 

1.1. - 30.6.17 - 0,88 % 4,12,% 8,12 %* 

1.7. - 31.12.17 - 0,88 % 4,12 % 8,12 %* 

1.1. - 30.6.18 - 0,88 % 4,12 % 8,12 % 

seit 1.7.18 - 0,88 % 4,12% 8,12 % 
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2014 nicht mit dem Grundgesetz ver-
einbar ist. Für Verzinsungszeiträume 
bis Ende 2018 war jedoch keine Neu-
regelung notwendig. Vielmehr wurde 
der Gesetzgeber verpflichtet, bis zum 
31.7.2022 eine Neuregelung zu tref-
fen, die sich rückwirkend auf alle Ver-
zinsungszeiträume ab 2019 erstreckt – 
und dies ist jetzt erfolgt. 
Beachten Sie  
Der Beschluss des Bundesverfassungs-
gerichts erstreckt sich nicht auf andere 
Verzinsungstatbestände nach der AO 
(insbesondere Stundungs-, Hinterzie-
hungs- und Aussetzungszinsen). Nach 
der Gesetzesbegründung muss die 
Frage, ob und inwieweit auch hier 
eine Anpassung erforderlich ist, noch 
geprüft werden. 

Übergangsregelung der Finanzverwal-
tung 
Die Neuregelung kann derzeit tech-
nisch noch nicht umgesetzt werden. 
Bund und Länder haben daher be-
schlossen, die Festsetzung von Zinsen 
nach § 233a AO für Verzinsungszeit-
räume ab 1.1.2019 für eine Über-
gangszeit weiter auszusetzen. Bislang 
vorläufig oder unter dem Vorbehalt 
der Nachprüfung festgesetzte Zinsen 
werden weiter unverändert vorläufig 
festgesetzt. 
Beachten Sie 
Ein weiteres Schreiben des Bundesfi-
nanzministeriums beantwortet Anwen-
dungsfragen zu den Rechtsänderun-
gen. 

Steuernachzahlungen und -erstattungen: Der neue Zinssatz beträgt  
0,15 % pro Monat 
Der Zinssatz für Steuernachzahlungen 
und -erstattungen (§ 233a Abgaben-
ordnung [AO]) ist rückwirkend für 
Verzinsungszeiträume ab 1.1.2019 auf 
0,15 % pro Monat (das heißt 1,8 % 
pro Jahr) gesenkt worden. Die Ange-
messenheit dieses Zinssatzes ist dann 
unter Berücksichtigung der Entwick-
lung des Basiszinssatzes nach § 247 
B G B  w e n i g s t e n s  a l l e 
zwei Jahre zu evaluieren. Die erste 
Evaluierung erfolgt spätestens zum 
1.1.2024. 
Hintergrund 
Das Bundesverfassungsgericht hat 
2021 entschieden, dass der bei der 
Verzinsung von Steuernachforderun-
gen und -erstattungen angewandte 
Zinssatz von 0,5 % pro Monat seit 

Für haushaltsnahe Beschäftigungsver-
hältnisse, haushaltsnahe Dienstleistun-
gen und für Pflege- und Betreuungs-
leistungen können Steuerpflichtige 
nach § 35a Einkommensteuergesetz 
(EStG) eine Steuerermäßigung in Höhe 
von 20 % der Aufwendungen geltend 
machen (maximal aber 4.000 EUR).  
Im Gegensatz zur Steuerermäßigung 
nach § 35a Abs. 2 S. 1 EStG, die nur 
für die Inanspruchnahme von haus-
haltsnahen Dienstleistungen im eige-
nen Haushalt gewährt werden kann, 
sind ambulante Pflege- und Betreu-
ungsleistungen auch dann begünstigt, 
wenn sie nicht im eigenen Haushalt, 
sondern im Haushalt der gepflegten 
oder betreuten Person ausgeübt oder 

erbracht werden. 
Bei Pflege- und Betreuungsleistungen 
wird weder der Erhalt einer Rechnung 
noch die Einbindung eines Kreditinsti-
tuts in den Zahlungsvorgang vorausge-
setzt (anders ist dies aber bei haus-
haltsnahen Dienstleistungen und bei 
Handwerkerleistungen).  
Merke  
Der Bundesfinanzhof hat den Fall an 
die Vorinstanz zurückverwiesen. 
Denn es war für ihn nicht ersichtlich, 
ob die Tochter mit der Bezahlung der 
Rechnungen eigene Aufwendungen  
– nur hierfür kann die Steuerermäßi-
gung gewährt werden – oder Aufwand 
ihrer Mutter und damit steuerunerheb-
lichen Drittaufwand getragen hat.  

Steuerermäßigung für ambulante Pflege- und Betreuungsleistungen 

Die Steuerermäßigung für ambulante 
Pflege- und Betreuungsleistungen 
kann auch von Steuerpflichtigen bean-
sprucht werden, denen Aufwendun-
gen für die Pflege und Betreuung eines 
Dritten erwachsen. Dies gilt nach An-
sicht des Bundesfinanzhofs auch für 
Leistungen im Haushalt der gepflegten 
Person.  
Sachverhalt 
Eine Tochter begehrte eine Steuerer-
mäßigung für die ambulante Pflege 
der in einem eigenen Haushalt leben-
den Mutter durch eine Sozialstation. 
Die Rechnungen wiesen die Mutter als 
Rechnungsempfängerin aus. Die 
Tochter beglich sie per Banküberwei-
sung 

¢ Wagner und Partner mbB 
Steuerberater 

Ukraine Geschädigten veröffentlicht 
(Stand: 5.7.2022; unter: www.iww.de/
s6717). Die Finanzverwaltung beant-
wortet hier Fragen aus folgenden Be-

reichen: Gesellschaftliches Engage-
ment, Unterbringung von Kriegsflücht-
lingen aus der Ukraine sowie Unter-
stützungen an Arbeitnehmer. 

Steuerliche Maßnahmen zur Unterstützung der vom Ukraine-Krieg 
Geschädigten 
Das Bundesfinanzministerium hat 
einen Fragen-Antworten-Katalog zu 
den steuerlichen Maßnahmen zur 
Unterstützung der vom Krieg in der 
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reits nach sieben Jahren ausgezogen. 
Im Anschluss wurde das Haus abgeris-
sen. T machte geltend, sie habe sich 
angesichts ihres Gesundheitszustands 
kaum noch in dem Haus bewegen 
und deshalb ohne fremde Hilfe dort 
nicht mehr leben können.  
Für das Finanzgericht Düsseldorf war 
dies kein zwingender Grund für den 
Auszug, da sich T fremder Hilfe hätte 
bedienen können. Der Bundesfinanz-
hof hat das Urteil aber aufgehoben. 
Die Steuerbefreiung fällt mit Wirkung 
für die Vergangenheit weg, wenn der 
Erwerber das Familienheim innerhalb 
von zehn Jahren nach dem Erwerb 
nicht mehr zu Wohnzwecken selbst 
nutzt, es sei denn, er ist aus zwingen-
den Gründen an einer Selbstnutzung 
gehindert.  
„Zwingend“, so der Bundesfinanzhof, 

erfasst nicht nur die Unmöglichkeit, 
sondern auch die Unzumutbarkeit der 
Selbstnutzung. Reine Zweckmäßig-
keitserwägungen (etwa die Unwirt-
schaftlichkeit einer Sanierung) genü-
gen zwar nicht. Anders sieht es aber 
aus, wenn der Erbe aus gesundheitli-
chen Gründen für eine weitere Nut-
zung so erheblicher Unterstützung 
bedarf, dass nicht mehr von einer 
selbstständigen Haushaltsführung zu 
sprechen ist.  
Beachten Sie 
Das Finanzgericht Düsseldorf muss 
nun unter Mitwirkung der T das Aus-
maß ihrer gesundheitlichen Beein-
trächtigungen prüfen. 

Aufgabe des Familienheims aus zwingenden Gründen: Kein Wegfall  
der Steuerbefreiung 
Ein Erbe verliert nicht die Erbschaft-
steuerbefreiung für ein Familienheim, 
wenn ihm die eigene Nutzung des 
Familienheims aus gesundheitlichen 
Gründen unmöglich oder unzumutbar 
ist. Dies hat der Bundesfinanzhof ent-
schieden. 
Hintergrund: Die vom Erblasser zuvor 
selbst genutzte Wohnimmobilie kann 
steuerfrei vererbt werden, wenn das 
Familienheim vom Ehegatten weitere 
zehn Jahre lang bewohnt wird. Erben 
Kinder oder Enkel (verstorbener Kin-
der), ist die Steuerbefreiung auf eine 
Wohnfläche von 200 qm begrenzt 
(der übersteigende Teil unterliegt der 
Erbschaftsteuer).  
Sachverhalt 
Die Tochter T hatte das von ihrem 
Vater V ererbte Einfamilienhaus zu-
nächst selbst bewohnt, war aber be-

spiel zwischen dem Übergang von der 
Alt- zur Neuregelung und der laufen-
den Fondsbesteuerung bezieht.  
Sachverhalt (leicht abgewandelt) 
Ein Anleger hatte in den Jahren 2015 
bis 2017 für rund 40.000 EUR Anteile 
an einem Aktienfonds erworben. Zum 
31.12.2017 betrug der Kurswert dieses 
F o n d s  4 6 . 1 0 0  E U R .  B i s  
Ende September 2020 sank der Kurs 

auf rund 40.600 EUR. Daher ent-
schied sich der Anleger zum Verkauf 
des Fonds. Die depotführende Bank 
behielt zum Zeitpunkt der Veräuße-
rung Kapitalertragsteuern und Solidari-
tätszuschlag i. H. von 726 EUR ein, 
obwohl der wirtschaftliche Gewinn 
lediglich rund 600 EUR betragen hat-
te.  

Investmentsteuergesetz: Musterverfahren anhängig 

Zum 1.1.2018 ist das Investmentsteu-
erreformgesetz (InvStG) in Kraft getre-
ten. Hierdurch wurde die Besteuerung 
von in- und ausländischen Fonds 
grundlegend verändert. Das vormals 
geltende Transparenzprinzip wurde 
durch das intransparente Besteue-
rungssystem abgelöst. Aktuell ist eine 
Musterklage beim Finanzgericht Köln 
anhängig, die sich auf das Zusammen-

Kapitalanleger 

¢ Wagner und Partner mbB 
Steuerberater 

 

Berechnung 

Übergang von der Alt- zur Neuregelung 
Die Fondsanteile gelten mit ihrem Wert vom 31.12.2017 als veräußert und mit demselben Wert als neu angeschafft 
(§ 56 Abs. 2 InvStG). 
Fiktiver Veräußerungsgewinn (46.100 EUR – 40.000 EUR) 6.100 EUR 
Der entstehende Veräußerungsgewinn muss erst versteuert werden, wenn die Fondsanteile tatsächlich veräußert werden 
(§ 56 Abs. 3 InvStG). 
Verkauf 2020: 

Veräußerungspreis    40.600 EUR 

abzüglich fiktive Anschaffungskosten – 46.100 EUR 

Verlust – 5.500 EUR 

davon steuerfrei (30 %) – 1.650 EUR 

davon steuerpflichtig – 3.850 EUR 

zuzüglich fiktiver Veräußerungsgewinn + 6.100 EUR 

steuerpflichtig 2.250 EUR 
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fiktiven Veräußerungsgewinns zum 
31.12.2017 verbunden mit der nur 
anteiligen Berücksichtigung der fikti-
ven Veräußerungsverluste seit dem 
1.1.2018 durch die seither geltende 
Teilfreistellung einen Verstoß gegen 
das Gebot der Besteuerung nach der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
nach Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz (GG) 
sowie gegen die Eigentumsgarantie 

aus Art. 14 GG. 
Praxistipp  
Steuerpflichtige sind gut beraten, ihre 
Erträgnisaufstellungen und die Berech-
nung der Höhe der Kapitalertragsteuer 
auf diese Fälle hin zu prüfen. Betroffe-
ne Anleger können unter Verweis auf 
das anhängige Musterverfahren Ein-
spruch einlegen und ein Ruhen des 
Verfahrens beantragen. 

Investmentsteuergesetz: Musterverfahren anhängig 

Merke 
Durch die Anwendung der sogenann-
ten Teilfreistellung wird der wirtschaft-
liche Verlust nicht berücksichtigt (vgl. 
BMF-Schreiben vom 21.5.2019, Az. 
IV C 1 - S 1980-1/16/10010 :001, Rz. 
20.2). 
In dem beim Finanzgericht Köln an-
hängigen Musterverfahren sieht der 
Anleger im vollständigen Ansatz des 

ten die steuerliche Berücksichtigung 
dieser Aufwendungen allerdings ab. In 
der Revision wurde dies nun vom 
Bundesfinanzhof bestätigt. 
Aufwendungen für Kleidung sind als 
unverzichtbare Aufwendungen der 
Lebensführung nach § 12 Nr. 1 S. 2 
Einkommensteuergesetz (EStG) grund-
sätzlich nicht abziehbar. Sie sind nur 
dann als Betriebsausgaben zu berück-
sichtigen, wenn es sich um Aufwen-
dungen für typische Berufskleidung i. 
S. des § 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 6 EStG han-

delt.  
Merke 
Schwarze Anzüge, Blusen und Pullo-
ver fallen jedoch nicht hierunter, da es 
sich um bürgerliche Kleidung handelt, 
die auch privat getragen werden kann. 
Für diese ist kein Betriebsausgabenab-
zug zu gewähren, selbst wenn die 
Kleidung ausschließlich bei der Be-
rufsausübung benutzt oder das Tragen 
von schwarzer Kleidung von den 
Trauernden erwartet wird.  

Keine Betriebsausgaben für bürgerliche Kleidung 
Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs 
sind Betriebsausgaben für bürgerliche 
Kleidung auch ausgeschlossen, wenn 
diese bei der Berufsausübung getragen 
wird. 
Sachverhalt 
Ehegatten waren als selbstständige 
Trauerredner tätig. Bei der Gewinner-
mittlung machten sie u. a. Aufwen-
dungen für schwarze Anzüge, Blusen 
und Pullover als Betriebsausgaben 
geltend. Das Finanzamt und das Fi-
nanzgericht Berlin-Brandenburg lehn-

Freiberufler und Gewerbetreibende 
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voraussichtlichen Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten) wurde 
auf 50 % angehoben. 

§ Die Gewinngrenze beträgt nun für 
alle Einkunftsarten 200.000 EUR. 

§ Auch vermietete Wirtschaftsgüter 
sind begünstigt. 

Durch die gesetzliche Neuregelung 
erfolgten aber auch Einschränkungen. 
So kann z. B. ein im Gesamthandsbe-
reich einer Personengesellschaft bean-
spruchter IAB für Investitionen eines 
Gesellschafters im Sonderbetriebsver-
mögen nicht verwendet werden. Die 
Hinzurechnung von IAB ist somit nur 
in dem Vermögensbereich zulässig, in 
dem der Abzug erfolgt ist. Dies gilt für 
IAB, die in nach dem 31.12.2020 en-
denden Wirtschaftsjahren beansprucht 
werden. 
Nachweis der betrieblichen Nutzung 
Das neue Verwaltungsschreiben be-
rücksichtigt auch eine Entscheidung 
des Bundesfinanzhofs aus 2022 zum 
Nachweis der erforderlichen (fast) 
ausschließlichen betrieblichen Nut-

zung. 
Beachten Sie  
Ein Wirtschaftsgut wird ausschließlich 
oder fast ausschließlich betrieblich 
genutzt, wenn es der Steuerpflichtige 
zu nicht mehr als 10 % privat nutzt. 
Der Steuerpflichtige hat in begründe-
ten Zweifelsfällen darzulegen, dass 
der Umfang der betrieblichen Nut-
zung mindestens 90 % beträgt. 
Der Bundesfinanzhof hatte hierzu nun 
für einen Pkw entschieden, dass der 
Nachweis nicht nur durch ein ord-
nungsgemäßes Fahrtenbuch, sondern 
auch durch andere Beweismittel erfol-
gen kann. 
Die Finanzverwaltung wendet das 
Urteil nun wie folgt an: Bei Anwen-
dung der Ein-Prozent-Regelung ist 
ohne Vorlage ergänzender Belege, die 
eine ausschließliche oder fast aus-
schließliche betriebliche Nutzung des 
Kraftfahrzeugs zweifelsfrei dokumen-
tieren, von einem schädlichen Nut-
zungsumfang auszugehen.  

Investitionsabzugsbeträge: Aktualisiertes Verwaltungsschreiben  
Das Bundesfinanzministerium hat in 
einem neuen 21-seitigen Anwen-
dungserlass zu Zweifelsfragen zum 
Investitionsabzugsbetrag (IAB) nach § 
7g Einkommensteuergesetz (EStG) 
Stellung genommen. Die Aktualisie-
rung erfolgte insbesondere vor dem 
Hintergrund der Änderungen durch 
das Jahressteuergesetz 2020.  
Hintergrund: Für die künftige 
(Investitionszeitraum von drei Jahren) 
Anschaffung oder Herstellung von 
abnutzbaren beweglichen Wirtschafts-
güt ern des  Anlagevermögens 
(beispielsweise Maschinen) kann nach 
§ 7g EStG ein IAB gewinnmindernd 
geltend gemacht werden. Durch den 
Steuerstundungseffekt soll die Liquidi-
tät kleinerer und mittlerer Betriebe 
verbessert werden. 
Für IAB, die in nach dem 31.12.2019 
endenden Wirtschaftsjahren in An-
spruch genommen werden, erfolgten 
durch das Jahressteuergesetz 2020 vor 
allem folgende Verbesserungen: 
§ Die Höhe (bisher bis zu 40 % der 
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Anschaffungskosten auf die Beteili-
gung geführt. 
Das Finanzamt lehnte eine Verlustbe-
rücksichtigung in 2014 allerdings ab, 
weil in diesem Jahr noch nicht ersicht-
lich gewesen sei, ob und in welcher 
Höhe noch nachträgliche Anschaf-
fungskosten anfallen würden.  
Das Finanzgericht Düsseldorf folgte 
der Sichtweise des Finanzamts. 
Eine Vorverlagerung der Entstehung 
des Auflösungsverlustes aus einer 
GmbH-Beteiligung auf den Zeitpunkt 
der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
kommt ungeachtet der Höhe der 
Überschuldung und der Anzeige der 
Masseunzulänglichkeit nicht in Be-
tracht, wenn die GmbH noch über 
aktivierungsfähiges Vermögen verfügt 
und daher die Möglichkeit einer Aus-
kehrung von Restvermögen an die 
Gesellschafter nicht ausgeschlossen 
werden kann. 
Beachten Sie 
Eine solche Möglichkeit kann insbe-
sondere dann nicht ausgeschlossen 
werden, wenn ein Gesellschafter seine 
ausgefallene Darlehensforderung ge-

gen die GmbH unter Berufung auf das 
Kleinanlegerprivileg als nicht nachran-
giger Insolvenzgläubiger angemeldet 
hat. 
Praxistipp 
Ein Verlust sollte im Zweifel lieber 
einen Veranlagungszeitraum zu früh 
als zu spät geltend gemacht werden. 
Denn ist das „richtige“ Jahr bereits 
bestandskräftig veranlagt, ist eine Kor-
rektur oft nicht möglich. 
Weiterführender Hinweis  
Durch das „Gesetz zur weiteren steu-
erlichen Förderung der Elektromobili-
tät und zur Änderung weiterer steuerli-
cher Vorschriften“ (BGBl I 2019, S. 
2451) wurde § 17 Abs. 2a EStG neu 
eingefügt. Hierdurch wird erstmals 
eigenständig neben § 255 Handelsge-
s et zbuch def i ni er t ,  w as  al s 
(nachträgliche) Anschaffungskosten i. 
S. des § 17 EStG gilt. Das Bundesfi-
nanzministerium hat hierzu nun ein 
umfangreiches Anwendungsschreiben 
veröffentlicht.  

Zeitpunkt der Verlustberücksichtigung bei Auflösung einer GmbH 

Werden im Privatvermögen gehaltene 
GmbH-Anteile i. S. des § 17 Einkom-
mensteuergesetz (EStG) verkauft, führt 
dies zu Einkünften aus Gewerbebe-
trieb. Wird bei der Auflösung der Ge-
sellschaft ein Verlust realisiert, stellt 
sich regelmäßig die Frage, zu wel-
chem Zeitpunkt dieser steuerlich gel-
tend gemacht werden kann. Hiermit 
hat sich jüngst das Finanzgericht Düs-
seldorf befasst. 
Sachverhalt 
Im Streitfall begehrte eine Steuer-
pflichtige für den Veranlagungszeit-
raum 2014 die Berücksichtigung eines 
Verlustes aus § 17 EStG in Höhe von 
320.001 EUR (Anteilserwerb in Höhe 
von 1 EUR und ein der GmbH ge-
währtes Darlehen in Höhe von 
320.000 EUR). 
Ihre Begründung: Infolge der Insol-
venzeröffnung in 2014 sei mit an Si-
cherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit nicht mehr mit einer Rückzahlung 
des Darlehens zu rechnen gewesen. 
Der Ausfall der Darlehensforderung 
sei zu diesem Zeitpunkt endgültig 
gewesen und habe zu nachträglichen 

¢ Wagner und Partner mbB 
Steuerberater 

Nach § 18a Abs. 10 Umsatzsteuerge-
setz (UStG) ist eine fehlerhafte ZM 
innerhalb eines Monats zu berichti-
gen, wenn der Unternehmer nachträg-
lich erkennt, dass die von ihm abgege-
bene ZM unrichtig oder unvollständig 
ist. Bisher versagte die Verwaltung die 
Steuerfreiheit final, wenn keine ZM 
abgegeben oder eine fehlerhaft abge-
gebene ZM nicht innerhalb der Mo-
natsfrist korrigiert wurde. 

Nach der neuen Sichtweise der Fi-
nanzverwaltung gilt: Wird eine nicht 
fristgerecht abgegebene ZM erstmalig 
für den betreffenden Meldezeitraum 
richtig und vollständig abgegeben, 

liegen in diesem Zeitpunkt erstmals 
die Voraussetzungen für die Steuerbe-
freiung vor. Die erstmalige Abgabe 
und die Berichtigung einer fehlerhaf-
ten ZM innerhalb der Festsetzungsfrist 
entfalten für Zwecke der Steuerbefrei-
ung Rückwirkung. 

Beachten Sie 

Allerdings schließt die rückwirkende 
Gewährung der Steuerbefreiung im 
Veranlagungsverfahren ein Bußgeld-
verfahren durch das Bundeszentralamt 
für Steuern nicht aus. 

Innergemeinschaftliche Lieferungen: Steuerbefreiung auch bei einer 
verspäteten Zusammenfassenden Meldung (ZM) 
Kehrtwende der Finanzverwaltung: 
Eine zu spät abgegebene ZM hat doch 
nicht die finale Steuerpflicht der inner-
gemeinschaftlichen Lieferung zur Fol-
ge. 

Eine grenzüberschreitende Lieferung 
innerhalb der EU 
(innergemeinschaftliche Lieferung) ist 
grundsätzlich umsatzsteuerfrei. Dies 
gilt jedoch ab 2020 nicht, wenn der 
Unternehmer seiner Pflicht zur Abga-
be der ZM nicht nachgekommen ist 
oder soweit er diese im Hinblick auf 
die jeweilige Lieferung unrichtig oder 
unvollständig abgegeben hat. 

Umsatzsteuerzahler 
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Als Sachlohn werden Gutscheine an-
erkannt, die dazu berechtigen, vom 
Aussteller Waren oder Dienstleistun-
gen aus seinem eigenen Sortiment zu 
erwerben. Eine Einlösbarkeit im Inter-
netshop der jeweiligen Akzeptanzstel-
le ist unschädlich. 
Beispiel 
Ein Arbeitgeber händigt seinem Arbeit-
nehmer einen Gutschein im Wert von 
50 EUR aus, der von einem ortsansäs-
sigen Einzelhandelsgeschäft (z. B. 
Wein- oder Buchhändler) ausgestellt 
worden ist und zum Bezug von Waren 
aus dem Sortiment dieses Geschäfts 
genutzt werden kann. Aufgrund der 
Coronapandemie können die Waren 
auch im Internetshop des Einzelhänd-
lers bestellt und der Gutschein dort 
eingelöst werden.  
Es handelt sich bei diesem Gutschein 
um einen Sachbezug, der im Zeit-
punkt der Übergabe der 50-EUR-
Freigrenze unterliegt. Die Einlösbar-
keit im Internetshop ist unschädlich. 
Auch Gutscheine, die dazu berechti-
gen, Waren oder Dienstleistungen bei 
einem begrenzten Kreis von Akzep-
tanzstellen im Inland zu beziehen, 
werden grundsätzlich als Sachlohn 
anerkannt.  
Das Bundesfinanzministerium hat nun 
klargestellt, dass auch Gutscheine 
begünstigt sind, wenn Einkaufs- und 
Dienstleistungsverbünde auf die (auch 
bundeslandübergreifend) unmittelbar 
räumlich angrenzenden zweistelligen 
Postleitzahlen-Bezirke begrenzt wer-
den; dabei werden Städte und Ge-
meinden, die jeweils in zwei Postleit-
zahlen-Bezirke fallen, als ein Postleit-
zahlen-Bezirk betrachtet. Die Auswahl 
dieser Postleitzahlen-Bezirke kann 

auch durch den Arbeitnehmer erfol-
gen. 
Als Sachbezug gelten auch Gutschei-
ne einer bestimmten Ladenkette zum 
Bezug von Waren oder Dienstleistun-
gen in den einzelnen Geschäften im 
Inland oder im Internetshop dieser 
Kette mit einheitlichem Marktauftritt 
(z. B. ein Symbol, eine Marke, ein 
Logo). Unschädlich ist, wenn sich der 
Arbeitnehmer vor Übergabe des Gut-
scheins oder vor Aufladung des Gut-
habens auf die Geldkarte aus verschie-
denen Ladenketten je eine auswählen 
kann. 
Beachten Sie 
Es wird nicht beanstandet, wenn ver-
bleibende Restguthaben bis zu  
einem EUR ausgezahlt oder auf einen 
anderen Gutschein oder eine andere 
Geldkarte übertragen werden können. 
Dies gilt auch bei einem monatlichen 
Wechsel z. B. der Ladenkette im Rah-
men einer weiteren Aufladung eines 
Guthabens auf derselben Geldkarte.  
Unter die „limitierte Produktpalette“ 
fallen Gutscheine oder Geldkarten, 
die unabhängig von einer Betragsan-
gabe dazu berechtigen, Waren oder 
Dienstleistungen ausschließlich aus 
einer sehr begrenzten Waren- oder 
Dienstleistungspalette zu beziehen. 
Hier kommt es nicht mehr auf die 
Anzahl der Akzeptanzstellen und den 
Inlandsbezug an.  
Merke 
Es reicht aber nicht aus, wenn alleine 
auf eine Händlerkategorie Bezug ge-
nommen wird (z. B. Merchant Catego-
ry Code, MCC). Zudem ist bereits das 
geringfügige Angebot von Waren oder 
Dienstleistungen einer anderen Pro-
duktpalette schädlich. 

Gutscheine und Geldkarten als Sachbezug: Klarstellungen  
durch die Finanzverwaltung 
Rund ein Jahr nachdem sich die Fi-
nanzverwaltung zur lohnsteuerlichen 
Behandlung von Gutscheinen und 
Geldkarten geäußert hat, wurden nun 
einige Grundsätze ergänzt. Nachfol-
gend werden (ausgewählte) wichtige 
Aspekte erläutert. 
Hintergrund 
Vom Arbeitgeber gewährte Sachbezü-
ge sind bis zu einer monatlichen Frei-
grenze von 50 EUR steuerfrei. Nach 
den Regelungen des § 8 Einkommen-
steuergesetz (EStG) sind Gutscheine 
und Geldkarten als Sachbezug privile-
giert, wenn sie  
§ ausschließlich zum Bezug von 

Waren oder Dienstleistungen be-
rechtigen, 

§ zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn gewährt werden 
und 

§ auch die Kriterien des § 2 Abs. 1 
Nr. 10 des Zahlungsdiensteauf-
sichtsgesetzes (ZAG) erfüllen. 

Entgegen der gesetzlichen Regelung 
sind die Voraussetzungen des ZAG 
nach dem Schreiben der Finanzver-
waltung erst ab 2022 zwingend einzu-
halten. 
Beachten Sie 
§ 2 Abs. 1 Nr. 10 ZAG fordert verein-
facht: 
§ a) einen limitierten Einlösebereich, 
§ b) eine limitierte Produktpalette, 
§ c) eine Nutzung für steuerliche/

soziale Zwecke. 
Zu den einzelnen Voraussetzungen 
Hinsichtlich der nach dem ZAG zu 
erfüllenden Voraussetzungen hat das 
Bundesfinanzministerium sein Schrei-
ben vom 13.4.2021 nun insbesondere 
um die folgenden Aspekte konkreti-
siert: 

kann unter www.iww.de/s6709 herun-
tergeladen werden. 
Die in der Anlage des Merkblatts auf-
geführten Tabellen sollen die Wahl 
der für den Lohnsteuerabzug günstigs-
ten Steuerklassenkombination erleich-
tern. Die Tabellen-Angaben sind aber 

nur genau, wenn die Monatslöhne 
über das ganze Jahr konstant bleiben. 
Des Weiteren besagt die im Laufe des 
Jahres einbehaltene Lohnsteuer noch 
nichts über die Höhe der Jahressteuer-
schuld. 

Aktualisiertes Merkblatt: Steuerklassenwahl 2022 für Ehegatten und 
Lebenspartner 
Die Finanzverwaltung hat das 
„Merkblatt zur Steuerklassenwahl für 
das Jahr 2022 bei Ehegatten oder Le-
benspartnern, die beide Arbeitnehmer 
sind“, vor dem Hintergrund der Ände-
rungen durch das Steuerentlastungsge-
setz 2022 aktualisiert. Das Merkblatt 

¢ Wagner und Partner mbB 
Steuerberater 

Arbeitnehmer 
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Rückzahlung von Fortbildungskosten 

Recht 

Von Dr. Jan Blitz, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht 

Insgesamt muss die Erstattungspflicht – 
auch dem Umfang nach – dem Arbeit-
nehmer nach Treu und Glauben zu-
mutbar sein. Ist dies nicht der Fall, 
verbleibt es dabei, dass Verluste, die 
eintreten, weil Investitionen in die Aus
- und Weiterbildung des Arbeitneh-
mers nachträglich wertlos werden, 
grundsätzlich der Arbeitgeber als Be-
triebsausgaben zu tragen hat.  
Nach dem Bundesarbeitsgericht ist 
eine unangemessene Benachteiligung 
des Arbeitnehmers nicht nur in Fällen 
anzunehmen, in denen es der Arbeit-
nehmer nicht in der Hand hat, durch 
eigene Betriebstreue der Rückzah-
lungsverpflichtung zu entgehen, weil 
er durch Gründe in der Sphäre des 
Arbeitgebers – z. B. durch ein ver-
tragswidriges Verhalten des Arbeitge-
bers – zu einer Kündigung veranlasst 
oder mitveranlasst wird. Eine Rück-
zahlungsklausel ist auch dann unange-
messen benachteiligend im Sinne von 
§ 307 Abs. 1 Satz 1 BGB und damit 
unwirksam, wenn sie auch den Arbeit-
nehmer, der das Arbeitsverhältnis vor 
Ablauf der Bindungsfrist kündigt, weil 
es ihm unverschuldet dauerhaft nicht 
möglich ist, die geschuldete Arbeits-
leistung zu erbringen, zur Erstattung 
der Fortbildungskosten verpflichten 
soll. Auch unter diesen Voraussetzun-
gen ist eine Bindung des Arbeitneh-
mers an das Arbeitsverhältnis aufgrund 
einer Rückzahlungsverpflichtung von 
Fortbildungskosten weder durch billi-
genswerte Interessen des Arbeitgebers 
noch durch gleichwertige Vorteile des 
Arbeitnehmers gerechtfertigt.  
Da die vom Bundesarbeitsgericht zu 
beurteilende Vertragsklausel eine 
Rückzahlungspflicht des Arbeitneh-
mers nicht explizit ausschloss, sofern 
der Arbeitnehmer aus gesundheitli-
chen Gründen ohne sein Verschulden 

dauerhaft nicht in  der Lage ist, die 
geschuldete Arbeitsleistung zu erbrin-
gen, wurde die Vertragsklausel und 
die darin enthaltene Rückzahlungs-
pflicht des Arbeitnehmers im Falle 
einer Kündigung für unwirksam erach-
tet. Da es bei einer Überprüfung nach 
§ 307 BGB auf eine typisierende Be-
trachtungsweise ankommt, kam es im 
vorliegenden Fall nicht darauf an, ob 
der Arbeitnehmer tatsächlich aus ge-
sundheitlichen Gründen kündigte. Für 
die Unwirksamkeit der Vertragsklausel 
war es bereits ausreichend, dass die 
Rückzahlungspflicht diesen hypotheti-
schen Fall nicht ausnahm. Denn die 
gesetzlichen Vorschriften der §§ 305 
ff. BGB missbilligen bereits das Stellen 
inhaltlich unangemessener Formular-
klauseln und nicht erst deren unange-
messenen Gebrauch im konkreten 
Fall. Der Rechtsfolge der Unwirksam-
keit sind damit auch solche Vertrags-
klauseln unterworfen, die in ihrem 
Übermaßanteil in zu beanstandender 
Weise ein Risiko regeln, was sich im 
konkreten Einzelfall nicht realisiert 
hat.  
Da in dem vom Bundesarbeitsgericht 
zu beurteilenden Fall die arbeitsver-
tragliche Rückzahlungsklausel nicht 
explizit den Fall ausnahm, dass eine 
Rückzahlungspflicht für den Fall der 
Eigenkündigung des Mitarbeiters aus 
gesundheitlichen Gründen ausschied, 
war die arbeitsvertraglich vereinbarte 
Rückzahlungsverpflichtung unwirksam 
mit der Folge, dass das Bundesarbeits-
gericht die vom Arbeitgeber erhobene 
Rückzahlungsklage bezüglich Fortbil-
dungskosten als unbegründet zurück-
wies.  
 
 
Rechtsanwalt Dr. Jan Blitz 
- Fachanwalt für Arbeitsrecht - 

Das Bundesarbeitsgericht hat sich in 
einer Entscheidung vom 01.03.2022 
(Az. 9 AZR 260/21) mit der Frage be-
schäftigt, wann ein Arbeitnehmer zur 
Rückzahlung von Fortbildungskosten 
an den Arbeitgeber verpflichtet ist.  
Arbeitsvertragliche Vereinbarungen, 
nach denen sich ein Arbeitnehmer an 
den Kosten einer vom Arbeitgeber 
finanzierten Ausbildung zu beteiligen 
hat, soweit der Arbeitnehmer vor Ab-
lauf bestimmter Fristen aus dem Ar-
beitsverhältnis ausscheidet, sind 
grundsätzlich nach der Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts zu-
lässig. Solche Klauseln benachteiligen 
den Arbeitnehmer nicht generell un-
angemessen im Sinne § 307 Abs. 1 
Satz 1 BGB. Es ist jedoch nicht zuläs-
sig, die Rückzahlungspflicht schlecht-
hin an das Ausscheiden aufgrund ei-
ner Eigenkündigung des Arbeitneh-
mers oder des Arbeitgebers innerhalb 
der vereinbarten Bindungsfrist zu 
knüpfen. Vielmehr muss nach dem 
Grund des vorzeitigen Ausscheidens 
differenziert werden. Zahlungsver-
pflichtungen des Arbeitnehmers, die 
an eine von dieser ausgesprochenen 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
anknüpfen, können im Einzelfall ge-
gen Treu und Glauben verstoßen. Da 
sie geeignet sind, das Grundrecht auf 
freie Wahl des Arbeitsplatzes nach 
Art. 12 Abs. 1 Satz 1 Grundgesetz 
einzuschränken, muss einerseits die 
Rückzahlungspflicht einem begründe-
ten und billigenswerten Interesse des 
Arbeitgebers entsprechen und ande-
rerseits den möglichen Nachteilen für 
den Arbeitnehmer ein angemessener 
Ausgleich gegenüberstehen. Letzteres 
ist der Fall, wenn der Arbeitnehmer 
mit der Ausbildungsmaßnahme eine 
angemessene Gegenleistung für die 
Rückzahlungsverpflichtung erhält. 

Wir weisen darauf hin, dass die Informationen weder eine rechtliche, betriebswirtschaftliche, steuerliche noch eine 
sonstige fachliche Auskunft oder Empfehlung darstellen. Die Darstellungen können eine individuelle einzelfall-
bezogene Beratung nicht ersetzen. Die Zeitschrift wurde mit der gebotenen Sorgfalt bearbeitet. Eine Gewähr für 
Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit wird nicht übernommen. 
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